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1. Die Fragestellung

Das Thema „Nachfolgeregelungen der Karolinger“ ist selten syste-
matisch untersucht worden. Zumeist hat sich die Forschung auf die 
besonders gut dokumentierten und mit der Aura des Spektakulären 
versehenen diesbezüglichen Maßnahmen konzentriert, die von den 
Kaisern Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen im Zeitraum 
zwischen 806 und 8171 getroffen worden sind. Der vorauslaufende und 
nachfolgende Entwicklungsgang wurde eher am Rande beachtet. Die 
bestehenden Lücken und Ungleichgewichtigkeiten sind erst in neuerer 
Zeit durch die weitgespannte, eindringliche Untersuchung von Brigitte 
Kasten2 zum herrschaftsrelevanten Beziehungsgeflecht zwischen den 

1) Näheres siehe unten S. 458-471.
2)  Brigitte Kasten, Königssöhne und Königsherrschaft. Untersuchungen zur 

Teilhabe am Reich in der Merowinger- und Karolingerzeit (Schriften der MGH 
44, 1997). Vom Grundsätzlichen her vgl. auch Rudolf Schieffer, Väter und Söhne 


